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Beratungsfolge Zuständigkeit Termin

Haupt- und Finanzausschuss Kenntnisnahme 10.09.2025
 
 
Sachstand Umsetzung der Grundsteuerreform in der Stadt Geilenkirchen
 
Sachverhalt:

Zum 01.01.2025 ist die bundesweite Grundsteuerreform in Kraft getreten. Hintergrund ist das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018, das die Bemessung der
Grundsteuer auf Basis jahrzehntealter Einheitswerte für verfassungswidrig erklärt hat. In der
Folge wurden alle Grundstücke neu bewertet, um eine verfassungskonforme und gerechte
Grundlage zu schaffen. Für die Kommunen bedeutet dies, dass seit diesem Jahr die neu
ermittelten Werte bei der Berechnung der Grundsteuer zugrunde gelegt werden.

Die Reform sollte aufkommensneutral umgesetzt werden und nicht zu Mehr- oder
Mindereinnahmen führen. Daher war eine Anpassung der Hebesätze zum 01.01.2025
erforderlich, damit die entsprechenden Steuereinnahmen in Summe gleichbleiben. Das Land
hat dafür entsprechende Vorschläge gemacht. 

Im Zusammenhang mit der Neubewertung war es allerdings zu Verschiebungen von Gewerbe-
hin zu Wohngrundstücken gekommen. Das Land hatte darauf mit der Möglichkeit reagiert,
unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke festzusetzen, und auch hier
Vorschläge errechnet. Jedoch gab es Bedenken hinsichtlich der Rechtssicherheit einer
Differenzierung und damit finanziellen Risiken für die Kommune. 

Nach einer intensiven Diskussion beschloss der Rat daher, bei der Grundsteuer B den
vorgeschlagenen Hebesatz von 640 (bei Differenzierung) einheitlich anzusetzen und nicht den
errechneten einheitlichen Hebesatz von 729. Um die Einnahmeausfälle auszugleichen, wurde
parallel der Hebesatz der Gewerbesteuer von 430 auf 450 Punkte angehoben. Bei der
Grundsteuer A wurde der vorgeschlagene Hebesatz von 560 festgesetzt. 

Auf Grundlage dieser Hebesätze ergaben sich folgende Haushaltsansätze:

 Grundsteuer A      189.791 € (2024:      185.133 €)

 Grundsteuer B   5.591.277 € (2024:   6.180.792 €)

 Gewerbesteuer 16.741.000 € (2024: 14.476.000 €)

Bei dem Ansatz der Gewerbesteuer sind neben den erhöhten Einnahmen aus dem höheren
Hebesatz auch die zuletzt immer über dem Ansatz liegenden Vorjahresergebnisse
eingeflossen. 

Die Umsetzung der Reform war für die betroffenen Mitarbeitenden über einen langen Zeitraum
ein enormer Kraftakt und wurde bis auf Aushilfen durch Azubis oder Praktikanten mit dem
vorhandenen Personal umgesetzt. Der weit überwiegende Anteil der Abgabenbescheide zum
Jahresanfang wurde daher auch bereits unter Berücksichtigung des neuen Messbetrags
versandt. In den anschließenden Monaten wurden dann die noch offenen Fälle bearbeitet
(fehlende Datensätze, Zahlendreher, neue Aktenzeichen, Besitzwechsel, etc.). Bis auf einige
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wenige Ausnahmen konnten alle diese Fälle zwischenzeitlich aufgeklärt und die Grundsteuer
rückwirkend festgesetzt werden. Die restlichen Fälle sollen zeitnah geklärt werden; hier ist
aber in der Regel die Abstimmung mit dem Finanzamt erforderlich. Parallel erfolgt aktuell auch
noch einmal eine eigene Plausibilitätsprüfung auf ggf. immer noch fehlende Datensätze.

Dass die Reform somit fast vollständig und auch aufkommensneutral umgesetzt wird, zeigt
ein Vergleich der Ansätze mit dem Stand der festgesetzten Steuern (zum 14.08.2025):

 Grundsteuer A:    182.909 €

 Grundsteuer B: 5.483.302 €

Ob es nach Aufklärung aller noch unklaren Fälle noch zu einer leichten Unterschreitung
kommt, bleibt abzuwarten. Ein Risiko in dem Zusammenhang besteht auch durch laufende
Einspruchsverfahren gegen den Messbescheid. Da diese in der Regel mit dem Ziel der
Reduzierung des Messbetrags angegriffen werden, sinken im Erfolgsfall auch die
Steuereinnahmen der Kommune. Zahlen zu laufenden Verfahren sind nur auf Landesebene
und nicht für Geilenkirchen bekannt. 

Eine geringe Unterschreitung der Ansätze ist vor diesem Hintergrund aber nicht
unwahrscheinlich. Ob man dies zum Anlass einer leichten Korrektur der Hebesätze für das
Folgejahr nimmt, muss im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2026 beurteilt werden. In
diesem Zusammenhang sei aber auch noch einmal darauf hingewiesen, dass durch die
Inflation die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer bei gleichbleibendem Hebesatz relativ
jedes Jahr sinken. (Bei der Gewerbesteuer ist dies beispielsweise anders, da ja auch die
Unternehmensgewinne steigen.) Eine jährliche Anpassung der Hebesätze an die Inflationsrate
wäre hier eine Möglichkeit, die aber natürlich dem politischen Entscheidungsprozess
unterliegt. 

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer liegen zum Stand 14.08.2025 bei 14.196.563 €. Das
ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ungewöhnlich, da jetzt erst die meisten
Steuerfestsetzungen erfolgen und somit noch Nachzahlungen zu erwarten sind. Vor
Ungewissheiten in diesem Bereich ist man allerdings nie sicher. Ob die Mindereinnahmen aus
der Grundsteuer also wie geplant kompensiert werden, hängt davon ab, ob der Ansatz erreicht
werden kann. 

 
 
 
 
 

(Kämmerei, Herr Nilles, 02451 - 629 113)
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